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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.02.2010 

Geschäftszahl 

E2 240659-0/2008 

Spruch 

E2 240.659-0/2008-10E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. HUBER-HUBER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
FAHRNER als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 01.08.2003, Zl. 02 32.265-BAE, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 und gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 
1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG : 
 

I. VERFAHRENSGANG 
 

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: BF) reiste am 12.10.2002 legal über den Flughafen Wien-Schwechat in 
das Bundesgebiet ein. Er war bei der Einreise im Besitz eines Reisepasses und eines Visums für Österreich. Er 
stellte am 05.11.2002 einen Asylantrag. Als Begründung für den Asylantrag führte er in der asylbehördlichen 
Einvernahme am 31.07.2003 an, dass sich alle seine Brüder bereits längere Zeit in Österreich aufhalten würden 
und er eine Einladung von diesen erhalten habe. Er habe sich dann von der Österreichischen Botschaft in 
Istanbul ein Visum ausstellen lassen, welches für ein Monat Gültigkeit hatte. Da es ihm in Österreich so gut 
gefallen habe, habe er sich erkundigt, wie er hier länger bleiben könne. Dabei habe man ihm gesagt, dass er 
einen Asylantrag stellen müsse, wenn er bleiben möchte. Deshalb habe er den Asylantrag gestellt. 
 

Er habe sich in der Türkei weder für Politik interessiert noch habe er politische Tätigkeiten bzw. Aktivitäten 
gesetzt, er habe auch keine Probleme mit der Polizei oder sonstigen staatlichen Stellen gehabt. Einer 
persönlichen Verfolgung sei er nicht ausgesetzt gewesen, wenngleich er in einem Dorf gelebt habe, wo 
hauptsächlich Kurden wohnen und die Nachbardörfer im Wesentlichen von Türken bewohnt waren. Im Dorf 
seien Tiere gestohlen worden und außerdem sei drei oder vier Jahre vor der Ausreise das Recht der 
Dorfbewohner, eine Tonne Holz zu schlagen auf 200 Kilo eingeschränkt bzw. gekürzt worden. In der letzten Zeit 
habe er im Wesentlichen von der Unterstützung seiner in Österreich lebenden Brüder gelebt. Als Landwirt und 
Hirte sei es ihm nicht möglich gewesen, innerhalb der Türkei an einem anderen Ort eine Beschäftigung zu 
erlangen, um seinen Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu verdienen. Der BF hat zwei Söhne und zwei 
Töchter, die in der Türkei im Haus bei seiner Mutter wohnen. Von seiner Ehefrau sei er ca. ein Jahr vor seiner 
Ausreise geschieden worden und diese sei zu ihren Eltern zurückgekehrt. Seine in Österreich lebenden Brüder 
seien als Gastarbeiter nach Österreich gekommen und einer davon habe bereits die österreichische 
Staatsbürgerschaft, die anderen hätten unbefristete Aufenthaltsberechtigungen. 
 

2. Mit Bescheid vom 01.08.2003, FZ. 02 32.265-BAE wies das Bundesasylamt den Asylantrag des BF gem. § 7 
AsylG 1997 ab (Spruchpunkt I.) und erklärte dessen Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die 
Türkei gem. § 8 lec. für zulässig (Spruchpunkt II.). 
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Begründend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, dass der BF ausschließlich aufgrund der 
allgemeinen wirtschaftlichen Situation die Türkei verlassen habe und dies nicht geeignet sei, das Vorliegen 
begründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen. Es habe 
daher kein Asyl gewährt werden können. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung sei zulässig, 
da bei dem BF keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, die eine solche unzulässig machen würden. Es 
herrsche in der Türkei gegenwärtig keine derart extreme Gefahrenlage, dass praktisch jeder der konkreten Gefahr 
einer Verletzung der durch Artikel 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre. Dem BF sei es nicht 
gelungen, eine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes 1997 glaubhaft zu machen. Es bestünden auch keine 
stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass er im Falle der Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung einer 
Gefahr im Sinne des § 57 FRG ausgesetzt sei. 
 

3. Gegen diesen Bescheid brachte der BF mit Schriftsatz vom 04.08.2003 (eingelangt am 08.08.2003) rechtzeitig 
Berufung (nunmehr: Beschwerde) ein. Mit der Beschwerde wird der Bescheid in allen Spruchteilen wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhalts und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften bekämpft. Die 
belangte Behörde sei ihrer gesetzlichen Ermittlungspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Im Jahr 1988 habe 
die gesellschaftlich-politische Zerstörung des BF begonnen, indem er das Erbe seiner Eltern, die Landwirtschaft 
und Viehzucht aufgeben hätte müssen. Es habe ständig Überfälle auf seine ("unsere") Herde gegeben, wobei 
mehrmals Äcker verwüstet und Früchte gestohlen worden seien. Die Sicherheitsbehörden hätten die Täter nie 
ausforschen können und schließlich sei die Konsequenz zu ziehen gewesen, den Betrieb zu schließen. 
Umliegende Dörfer seien von Türken bewohnt gewesen und diese hätten sich immer mehr ausgebreitet. Die 
Herdenbestände seien immer geringer geworden und der Gemeindewald sei fortwährend dezimiert worden. Mit 
seiner Tätigkeit als Tagelöhner habe er die Familie nicht erhalten können, was zur Scheidung von seiner Frau 
geführt habe. Wegen seiner kurdischen Abstammung (aus seiner kurdischen Aussprache und dem "Nüfus" 
erkennbar) sei es ihm auch nicht gelungen, in den türkischen Großstädten Arbeit zu finden, weshalb er aus der 
Türkei flüchten habe müssen. Unter Bedachtnahme auf die Ausführungen im UNHCR-Handbuch sei der BF 
unter Einbeziehung einer Gesamtbetrachtung und der subjektiven und objektiven Elemente rechtlich als 
Flüchtling anzusehen. Aufgrund der ihm drohenden asylrelevanten Verfolgung sei auch die Abschiebung 
unzulässig. Im Falle der Rückkehr liefe der BF Gefahr, Verfolgung gem. § 57 Abs. 1 und Abs. 2 FrG und 
Einschränkung seiner gem. Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte zu erleiden. Dies widerspreche auch Art. 33 
Genfer Flüchtlingskonvention. 
 

4. Mit Einrichtung des Asylgerichtshofes wurde der gegenständliche Verfahrensakt der Gerichtsabteilung E2 
zugeteilt. 
 

5. Mit Schreiben vom 20.01.2010 übermittelte der Asylgerichtshof folgende Länderfeststellungen zur Lage 
dessen Herkunftsstaat und räumte ihm die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme ein. 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, 29.06.2009 sowie vom 
11.09.2008 
 

BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Türkei, Amnestien, Strafnachlass, 
 

Verjährung, Begnadigung, 01.02.2008. 
 

EU-Kommission, Türkei Fortschrittsbericht 2007, 06.11.2007, Türkei Fortschrittsbericht (engl.) 2008, 5.11.2008 
 

Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, Mai 2008. 
 

Home Office, Country of Origin Information Report, Turkey, Dezember 2007, September 2008, März 2009 
 

USDOS: Country Reports on Human Rights Practices 2007: Turkey, 11.03.2008, dieselbe Quelle für den 
Berichtszeitraum 2008: 25.2.2009 
 

USDOS: International Religious Freedom Report Turkey, 19.9.2008 
 

APA0332 v. 2.1.2009: "Türkisches Staatsfernsehen sendet Kurdisch - "TRT-6, be xer be" 
 

BAMF, Bericht über das Eurasil Meeting zur Türkei vom 24. Juni 2008, Oktober 2008 
 

BAMF, Glossar islamische Länder, Band 23 Türkei, , Seite 3, Amnestiegesetze, 01.02.2009.Feber 2009 
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Erkenntnisse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Türkei vom April 2008 
 

Schweizerisches Bundesamt für Migration BFM, Länderanalysen, September 2008 
 

Accord, KurdInnen in der Türkei, Juni 2009 
 

die im Text genannten Quellen 
 

6. Mit Eingabe vom 09.02.2010 ließ der BF durch seinen Vertreter zu den übermittelten Länderberichten 
Stellung nehmen. In der Stellungnahme wird ausgeführt, der BF habe in der Türkei nicht überleben können und 
es sei ihm auch nicht möglich gewesen, für den Rest seines Lebens auf die Unterstützung seiner Verwandten zu 
hoffen. Die Türkei habe großes Interesse an den im Ausland lebenden türkischen Staatsangehörigen und 
beschaffte sich Informationen über ihre exilpolitischen Tätigkeiten. Als ehemaliger Hirte könne der BF keine 
Beschäftigung mehr aufnehmen, von der er auch leben kann. Dies würden die Länderfeststellungen bestätigen. 
Die EU stelle in ihren Fortschrittsberichten Defizite in puncto Menschenrechte fest. Eine den Art. 2 oder 3 der 
EMRK widersprechende Behandlung könne daher nicht ausgeschlossen werden. Der BF würde bei Rückkehr 
einer Befragung durch Sicherheitsorgane unterzogen werden, die nicht in allen Fällen ohne Inhaftierung 
stattfinden würden. Es sei allgemein bekannt, dass bei Befragungen und Verhöre durch die Polizei körperliche 
Gewalt und psychischer Druck notorisch angewendet werde und die Beamten keine disziplinären Maßnahmen zu 
befürchten hätten. In der Türkei würden bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wozu die Länderberichte 
keine Aussage treffen. Der BF würde daher versuchen, solche Berichte beizuschaffen. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Beweis wurde erhoben durch: 
 

Einsichtnahme in den vorliegenden Verfahrensakt unter zentraler Berücksichtigung der niederschriftlichen 
Angaben des Antragstellers vor dem Bundesasylamt, des bekämpften Bescheides, des Beschwerdeschriftsatzes 
und des ergänzenden Ermittlungsverfahrens (siehe oben I, Punkte 5 und 6). 
 

2. Festgestellt wird nachstehender Sachverhalt: 
 

Zur Person des BF und seinen Fluchtgründen 
 

Der im Spruch genannte BF, ein türkischer Staatsangehöriger, kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit wurde am 
XXXX in XXXX, Türkei geboren und lebte bis zur Ausreise im Hause seiner Eltern in XXXX, XXXX. Seinen 
Lebensunterhalt verdiente er sich als selbstständiger Landwirt und Schafhirte. 
 

Drei seiner Brüder sind als Gastarbeiter schon vor Jahren nach Österreich ausgereist, zwei davon haben eine 
unbefristete Aufenthaltsberechtigung und einer davon ist bereits österreichischer Staatsbürger. Der BF ist 
geschieden und Vater von vier Kindern. Seine vier Kinder leben mit der Mutter des BF gemeinsam nach wie vor 
im Elternhaus und sie werden sowohl vom BF als auch den in Österreich lebenden Brüdern des BF unterstützt. 
Zeitweise arbeitete der BF in der Türkei als Tagelöhner. 
 

Der BF war weder politisch tätig noch wurden gegen ihn konkrete Verfolgungshandlungen seitens staatlicher 
Organe oder Privater gesetzt. Seine wirtschaftliche Lage in der Türkei war zwar prekär, jedoch nicht so 
aussichtslos, dass er sein und das Überleben seiner Familie nicht - wenn auch auf niedrigem Niveau - sichern 
hätte können. Darüber hinaus kann der BF im Falle der Rückkehr Sozialleistungen auf der Grundlage der 
Gesetze Nr. 3294 in Anspruch nehmen, wobei Unterstützung der Familie mit Nahrungsmitteln, Heizmaterial, 
Unterkunft etc. sowie Hilfen für Ausbildung (Schulbedarfsartikel, Unterkunft) aus einer Stiftung für Sozialhilfe 
und Solidarität gewährt wird. Es existieren außerdem weitere soziale Einrichtungen, die ihre eigenen 
Sozialhilfeprogramme haben. Schließlich ist der BF auf das in der türkischen Gesellschaft traditionell verankerte 
Unterstützungs- und Hilfeleistungssystem durch verwandtschaftliche Verbindungen zu verweisen, das sich im 
gegenständlichen Fall darin zeigte, dass der BF und seine Familie schon bis zu seiner Ausreise Unterstützung 
seitens seiner im Ausland arbeitenden Verwandten erhielt. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der BF in seiner Heimat einer asylrelevanten Bedrohung oder 
Verfolgung unterlag oder für den Fall seiner Rückkehr in einer solchen ausgesetzt sein wird. 
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Es konnten im konkreten Fall auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme festgestellt werden, dass der BF 
aktuell Gefahr liefe, in der Türkei einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe bzw. einer 
sonstigen konkreten individuellen Gefahr unterworfen zu werden. 
 

Zur Situation in der Türkei: 
 

Allgemeines 
 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist gekennzeichnet durch einen tiefgreifenden Reformprozess, der 
wesentliche Teile der Rechtsordnung (besonders im Strafrecht, aber auch im Zivil- oder Verfassungsrecht) 
erfasst hat und auf große Teile der Gesellschaft ausstrahlt. Die türkische Regierung hat zuletzt im Rahmen des 
47. Assoziationsrates der EG mit der Türkei in Brüssel am 19. Mai 2009 ein klares Bekenntnis zum Ziel der EU-
Vollmitgliedschaft abgegeben und angekündigt, den Reformprozess zu beschleunigen. 
 

Politische Opposition 
 

Die Auseinandersetzung zwischen den politischen Lagern ist geprägt von großer Härte; der Gemeinsinn über die 
Parteigrenzen hinweg ist wenig ausgeprägt. Immer wieder werden Konflikte bis zur versuchten Ausschaltung 
des politischen Gegners getrieben (Verbotsverfahren gegen die AKP). Das politische System hat diese 
Bewährungsprobe jedoch bestanden. 
 

Politisch Oppositionelle werden in der Türkei nicht systematisch verfolgt. Die Arbeit der oppositionellen pro-
kurdischen und in Teilen PKK-nahen DTP (Demokratik Toplum Partisi) wird jedoch teilweise von Seiten der 
Justiz durch Verfahren behindert, die die Meinungsfreiheit oder die politische Betätigungsfreiheit der DTP-
Abgeordneten oder -Mitglieder einschränken. 
 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis 
 

Das türkische Recht sichert die grundsätzlichen Verfahrensgarantien im Strafverfahren. Die Unabhängigkeit der 
Justiz ist in der Verfassung verankert (Art. 138). Für Entscheidungen u. a. über Verwarnungen, Versetzung oder 
den Verbleib im Beruf ist der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte unter Vorsitz des Justizministeriums 
zuständig (Verhandlung in geschlossenen Verfahren; ohne gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit). 
 

Im Jahr 2008 hat sich die vormals zögerliche Haltung bezüglich der Verfolgung von Soldaten, Gendarmen und 
Polizeibeamten nachweisbar verbessert. Immer noch kommt es aber nur in wenigen Einzelfällen zu 
Verurteilungen bei diesen Personen. In Bezug auf die Verfolgung und den Schutz bei Gewaltdelikten gegen 
Frauen hat der EGMR den türkischen Staat am 09.06.2009 in der Rechtssache Opuz zu einer Zahlung von 
Schadenersatz in Höhe von 30.000 ¿ verurteilt. Der türkische Staat war trotz einer offensichtlichen 
Bedrohungssituation im Jahr 2002 nicht zum Schutz einer Frau und ihrer Mutter vor ihrem ehemaligen Ehemann 
eingeschritten. Der Gerichtshof stellte ein allgemeines Klima staatlicher Toleranz gegenüberhäuslicher Gewalt 
gegen Frauen, insb. eine diesbezügliche Teilnahmslosigkeit der Verfolgungsbehörden und der Justiz fest. Die 
Türkei reagierte nach 2002 bereits mit Gesetzesänderungen, es bestehen jedoch weiter Defizite. 
 

Polizeiliche Gewahrsame/Haftanstalten 
 

Die Null-Toleranz-Politik gilt weiterhin grundsätzlich als Richtschnur der Bekämpfung von Folter und 
unmenschlicher Behandlung durch staatliche Organe. Insgesamt werden jedoch Personen, die verdächtigt 
werden, Misshandlungen oder Folter begangen zu haben, noch nicht in ausreichendem Maße verfolgt. In der 
Türkei gibt es zur Zeit 422 Gefängnisse (2006: 382), darunter 13 sog. F-Typ-Gefängnisse für Häftlinge, die 
wegen Terror- oder organisierten Verbrechens einsitzen (je 2 in Ankara, Izmir, Tekirdag und Kocaeli, je 1 in 
Adana, Bolu, Edirne, Van und Kirikkale), und sechs Jugendhaftbzw. Erziehungsanstalten. Bei einer Kapazität 
der Gefängnisse für 98.238 Personen waren im November 2008 nach offiziellen Angaben 98.755 Personen 
inhaftiert (2007: 70.477). 
 

Die Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen älterer Bauart mit Zellen für bis zu 100 Personen entsprechen 
weiterhin nicht EU-Standards. Auch das beim Ministerpräsidentenamt angegliederte Präsidium für 
Menschenrechte räumt hier Nachholbedarf ein. Laut einer Presseerklärung des Präsidenten des Präsidiums 
erfüllen darüber hinaus 33 % von 987 untersuchten Haftanstalten (Gefängnisse sowie Einrichtungen zur 
vorübergehenden Gewahrsamnahme) nicht die internationalen Standards (Überbelegung, Raummangel, Mangel 
an Toiletten und Hygiene, Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen und Mangel an Polizistinnen). 
Die seit 2001 neu eingeführten F-Typ-Gefängnisse können hingegen in vielerlei Hinsicht als vorbildlich 
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bezeichnet werden (Zellengröße, Hygiene, Betätigungs-möglichkeiten für Gefangene, ärztliche Betreuung). Am 
22.01.2007 hat das Justizministerium die von Menschenrechtsorganisationen kritisierten Isolierungsvorschriften 
gelockert. Die Freizeit der Häftlinge in Gemeinschaft (Gruppen von maximal 10 Personen) wurde auf 10 
Stunden pro Woche erhöht (Ausnahme: Schwerverbrecher oder besonders gefährliche Häftlinge). Nach einer 
Studie des "Çagdas Hukucular Dernegi" (Verein Moderner Anwälte), die Ende 2007/Anfang 2008 mit 120 
Untersuchungshäftlingen in sechs Haftanstalten durchgeführt wurde, wird dieses Recht auf Freizeit in 
Gemeinschaft nicht vollständig respektiert. Der Ausschuss des Europarats für die Verhütung von Folter hat nach 
seinem Besuch des Hochsicherheitsgefängnisses Imrali im Mai 2007 die türkische Regierung aufgefordert, die 
Isolationshaft von Abdullah Öcalan zu beenden. Laut Pressemeldungen vom November 2008 kündigte 
Justizminister Sahin an, dort Räumlichkeiten für weitere Häftlinge zu schaffen und Mitte 2009 zu prüfen, ob 
künftig fünf bis sechs weitere Insassen dort untergebracht werden könnten. 
 

Staatliche Repressionen 
 

Es gibt in der Türkei keine Personen oder Personengruppen, die alleine wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Gruppe oder alleine wegen ihrer politischen Überzeugung staatlichen 
Repressionen ausgesetzt sind. 
 

Kurden 
 

Ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei (72 Millionen) - also ca. 14 Millionen Menschen - ist 
zumindest teilweise kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste lebt die Hälfte bis annähernd 
zwei Drittel dieser Kurden: ca. drei Millionen im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, 
eine Million an der Ägäis-Küste und eine Million in Zentralanatolien. Rund sechs Millionen kurdischstämmige 
Türken leben in der Ost und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Nur 
ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Weiterhin sind Spannungen in den kurdisch geprägten Regionen im Südosten des Landes zu verzeichnen. Die 
türkischen Militäroperationen gegen PKK-Einrichtungen im Nordirak dauern an; sie stützen sich inzwischen auf 
eine Kooperation zwischen der Türkei, den USA und Irak. Auf wirtschaftlichem und kulturpolitischem Gebiet 
hat die Regierung zahlreiche Anstrengungen zur Verbesserung der Lage der Kurden unternommen. Von 
besonderer Bedeutung ist die Aufnahme kurdischsprachiger Sendungen im staatlichen Fernsehsender TRT seit 
Januar 2009. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder 
Nachnamen, geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist 
(Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). 
 

Die meisten Kurden sind in die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung 
und Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. 
Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. 
 

In den wirtschaftlich unterentwickelten und z.T. feudalistisch strukturierten Regionen im Osten und Südosten der 
Türkei hat sich die Lage der Kurden seit dem Ende des Bürgerkrieges (Festnahme Öcalans 1999, bis dahin ca. 
37.000 Todesopfer) und vor allem mit der Verabschiedung der Reformgesetze seit 2002 deutlich verbessert, wie 
auch unabhängige Menschenrechtsorganisationen feststellen. Dies schließt erste Schritte bei der Gewährung 
kultureller Rechte ein, wie die Zulassung privater kurdischer Sprachkurse für Erwachsene (die 
 

jedoch mangels Nachfrage wieder eingestellt wurden) und die eingeschränkte Genehmigung regionaler 
kurdischsprachiger Radio- und Fernsehsendungen. Ökonomisch sind zudem erste, wenn auch zaghafte 
Entwicklungsansätze zu verzeichnen. 
 

Am 27.05.2008 stellte MP Erdogan in Diyarbakir einen Aktionsplan für den Südosten der Türkei vor, der bis 
2012 Investitionen von 14,5 Mrd. YTL (ca. 12 Mrd. US-D) in die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
vorsieht. Das Misstrauen zwischen den Vertretern des türkischen Staates im Südosten - Justiz, Zivilverwaltung, 
Polizei und Militär - und der überwiegend kurdischen Bevölkerung ist zwar immer noch vorhanden, hat sich in 
den letzten Jahren aber verringert. 
 

Der Gebrauch des Kurdischen, d.h. der beiden in der Türkei vorwiegend gesprochenen kurdischen Sprachen 
Kurmanci und Zaza, ist in Wort und Schrift keinen Restriktionen ausgesetzt, der öffentliche Gebrauch ist 
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allerdings noch eingeschränkt und im Schriftverkehr mit Behörden nicht erlaubt. Kurdischunterricht und 
Unterricht in kurdischer Sprache an Schulen sind nach wie vor verboten. 
 

Newroz-Feierlichkeiten: 
 

Die Feiern zum kurdischen Neujahrsfest Newroz am 21. März 2009 sind mit Ausnahme kleinerer 
Auseinandersetzungen in Istanbul friedlich verlaufen. Es habe ein massives Aufgebot an Militär und Polizei 
gegeben. Im Jahr davor sei es jedoch zu Ausschreitungen zwischen Newroz-TeilnehmerInnen und 
Sicherheitskräften gekommen, im Zuge derer zwei Personen getötet und mehrere hundert verletzt worden seien. 
Dass Newroz-Feiern zunehmend gewalttätig enden, sei eine relativ neue Entwicklung, die damit 
zusammenhänge, dass die Feierlichkeiten von einigen TeilnehmerInnen zunehmend als Bühne für ihre 
Unterstützung der PKK verwendet würden. Nachdem die Feiern im Jahr 1995 unter dem türkischen Namen 
Nevruz offiziell erlaubt worden seien (wobei weiterhin Strafverfolgung für die Verwendung des kurdischen 
Namens Newroz drohe), seien sie während der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre zumeist friedlich verlaufen; 
Tötungen und Verhaftungen seien relativ selten vorgekommen. Zuvor, während der späten 1980er und frühen 
1990er-Jahre, seien Newroz-Feiern mit der Begründung, sie würden kurdischen Separatismus fördern, gänzlich 
verboten gewesen und üblicherweise unter Gewaltanwendung von den Sicherheitskräften aufgelöst worden. 
 

Grundversorgung 
 

Die Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Sozialleistungen für Bedürftige werden 
auf der Grundlage der Gesetze Nr. 3294 über den Förderungsfonds für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal 
Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanunu) und Nr. 5263, Gesetz über Organisation und Aufgaben der 
Generaldirektion für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Genel Müdürlügü Teskilat 
ve Görevleri Hakkinda Kanun) gewährt. 
 

Die Sozialhilfeprogramme werden von den in 81 Provinzen und 850 Kreisstädten vertretenen 
 

Stiftungen für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi) ausgeführt und sind den 
Gouverneuren unterstellt. Anspruchsberechtigt nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 3294 sind bedürftige 
Staatsangehörige, die sich in Armut und Not befinden, nicht gesetzlich sozialversichert sind und von keiner 
Einrichtung der Sozialsicherheit ein Einkommen oder eine Zuwendung beziehen, sowie Personen, die durch eine 
kleine Unterstützung oder durch Gewährleistung einer Ausbildungsmöglichkeit gemeinnützig und produktiv 
werden können. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung werden von Amts wegen geprüft. Leistungen 
werden gewährt in Form von Unterstützung der Familie (Nahrungsmittel, Heizmaterial, Unterkunft), Hilfen für 
die Ausbildung (Schülerbedarfsartikel, Unterkunft), Krankenhilfe, Behindertenhilfe sowie besondere 
Hilfeleistungen wie Katastrophenhilfe oder die Volksküchen. In einem im Jahr 2008 begonnenen Projekt sollen 
erstmals Bedürftigkeitskriterien für die einzelnen Leistungsarten entwickelt werden. Die Leistungen werden in 
der Regel als zweckgebundene Geldleistungen für neun bis zwölf Monate gewährt; in Einzelfällen entscheidet 
der Vorstand der Stiftung. In der Türkei existieren darüber hinaus weitere soziale Einrichtungen, die ihre eigenen 
Sozialhilfe-programme haben. 
 

Medizinische Versorgung 
 

In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung 
garantiert, mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitsein-richtungen, die in jeglicher Hinsicht EU-
Standards entsprechen. Auch das staatliche Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahren strukturell und 
qualitativ erheblich verbessert. Am 1. Oktober 2008 trat das zweite Gesetz zur Sozialversicherungsreform 
(Gesetz Nr. 5510) in Kraft. Danach wird die gesetzliche Krankenversicherung auf alle Personengruppen 
ausgedehnt. Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen gesund-heitlichen Versorgung aller Bürgerinnen und 
Bürger, indem die gleichen Voraus-setzungen und Leistungsansprüche für Angestellte, Rentner und Selbständige 
herstellt und auch bislang unversicherte Mittellose, die allerdings noch in einer Übergangszeit von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten des Reformgesetzes über die so genannte "Grüne Karte", die zur kostenlosen medizinischen 
Versorgung im staatlichen Gesundheitssystem berechtigt (s.u. in diesem Abschnitt), einbezogen werden. 
Rückkehrer aus dem Ausland unterliegen dem gleichen Prüfungsverfahren hinsichtlich ihrer Mittellosigkeit wie 
im Inland lebende türkische Staatsangehörige. 
 

Eine medizinische Versorgung sowie die Behandlungsmöglichkeit psychischer Erkrankungen ist grundsätzlich 
landesweit gegeben. In ländlichen Regionen müssen Patienten unter Umständen in Behandlungszentren größerer 
Städte überwiesen werden. Das Gesundheitswesen garantiert psychisch kranken Menschen umfassenden Zugang 
zu Gesundheitsdiensten und Beratungsstellen. 
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Rückkehr 
 

Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird diese nach 
Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach 
strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Abgeschobene können 
dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung 
festgehalten werden. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das 
Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. 
 

Besteht der Verdacht einer Straftat, werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben 
damit zu rechnen, gemustert und ggf. einberufen zu werden (u.U. nach Durchführung eines Strafverfahrens). Es 
sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Suchvermerke zu früheren Straftaten oder über 
Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen Behörden versehentlich nicht gelöscht worden waren, 
was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen Ingewahrsamnahme bei Einreise führte. 
 

Dem Auswärtige Amt ist in jüngster Zeit kein Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylwerber im Zusammenhang mit früheren Aktivitäten 
gefoltert oder misshandelt wurde. Auch die türkischen Menschenrechtsorganisationen haben explizit erklärt, dass 
aus ihrer Sicht diesem Personenkreis keine staatlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Für Misshandlung oder 
Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, liegen keine Anhaltspunkte vor. 
 

Zum Verbot der politischen Partei DTP vom 11.12.2009: 
 

Zusammenfassung aus den Quellen APA vom 11.12.2209-14.12.2009: 
 

Das türkische Verfassungsgericht hat mit Urteil vom 11.12.2009 die kurdische Partei für eine Demokratische 
Gesellschaft (DTP) verboten. Das Verbot der DTP wurde mit deren Nähe zur verbotenen Kurdischen 
Arbeiterpartei (PKK) und damit begründet, dass sie als Zentrum separatistischer Aktivitäten gilt. Zwei der 21 
DTP-Abgeordneten im Parlament in Ankara, darunter Parteichef Ahmet Türk, sowie 35 weitere DTP-Vertreter 
wurden darüber hinaus mit politischem Betätigungsverbot belegt. 19 DTP-Abgeordnete dürften hingegen ihre 
Mandate in der Volksvertretung in Ankara behalten. 
 

Das Verbot könnte einen erneuten Rückschlag für die Türkei auf dem Weg in die Europäische Union bedeuten. 
So ist es nach dem Verbot der einzigen im türkischen Parlament vertretenen Kurdenpartei erneut zu 
Ausschreitungen gekommen. 
 

Die DTP erklärte am Samstag, sie ziehe mit allen Abgeordneten aus dem Parlament aus. Damit wurden 
ursprüngliche Ankündigungen eines kollektiven Rücktritts der Abgeordneten relativiert. 
 

Türkische Politiker haben die DTP immer wieder bezichtigt, sie sei der politische Arm der verbotenen 
"Arbeiterpartei Kurdistans" PKK. "Als Organisation haben sie sich nicht ausreichend von Gewalt distanziert", 
sagte Gerichtspräsident Hasim Kilic in der Begründung des Urteils. "Eine Partei mit Verbindungen zum Terror 
muss verboten werden." 
 

Nach Ansicht vieler Beobachter steckt im Verbotsurteil gegen die DTP eine indirekte Aufforderung des 
Verfassungsgerichts an die kurdischen Politiker, im Parlament zu bleiben. Die Anklage hatte die Entfernung von 
acht DTP-Politikern aus dem Parlament verlangt, doch das Gericht beließ es bei zwei Abgeordneten. 
 

(Nach dem Verbot der einzigen im türkischen Parlament vertretenen Kurdenpartei ist es am Samstag im 
kurdischen Südosten des Landes zu Ausschreitungen gekommen. In der Stadt Hakkari bewarfen Hunderte von 
Demonstranten Polizeikräfte mit Brandbomben und Steinen und setzten Straßensperren in Brand. In Hakkari 
drohten die Demonstranten, einen Polizeichef und einen Offizier zu "lynchen", bevor örtliche Politiker 
einschritten. In Yuksekova brannten Autoreifen, in Van wurde ein Polizeichef von Steinewerfern verletzt.) 
 

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte das Verbot gefordert, weil die DTP ihrer Ansicht nach als politischer Arm 
der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) fungiert. Die DTP ist seit 2007 mit 21 Abgeordneten im 
Parlament in Ankara vertreten und bildet dort die erste kurdische Fraktion der türkischen Geschichte. Sie macht 
sich für eine politische Lösung des Kurdenkonflikts stark, distanzierte sich aber nie eindeutig von der PKK. 
Dabei ist die DTP die vierte mit den Kurden verbundene Partei, die seit 1990 von türkischen Richtern 
"dichtgemacht" worden ist. In der Geschichte der Türkei ist es aber alles in allem bereits das 25. Mal, dass das 
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Verfassungsgericht eine regulär von den Wählern getragene Partei ins Abseits stellt. Im Fall der DTP trifft es 
eine Partei, die bei den letzten Wahlen im März an Zustimmung noch gewonnen hat." 
 

Gerichtspräsident Hasim Kilic verwies bei der Urteilsverkündung darauf, dass sich das Gericht unter anderem an 
der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes in Straßburg orientiert habe. (Das 
Gericht hatte im Sommer das Verbot der baskischen Partei Herri Batasuna wegen Unterstützung der 
Terrororganisation ETA bestätigt.) Die DTP hatte sich beharrlich geweigert, sich von der PKK eindeutig zu 
distanzieren. 
 

Den Verbotsantrag hatte der türkische Chefankläger Abdurrahman Yalcinkaya vor fast genau zwei Jahren 
eingereicht. Er hatte der mit 21 Abgeordneten im türkischen Parlament vertretene DTP vorgeworfen, ihre 
Aktivitäten richteten sich gegen den türkischen Staat und die Einheit der Nation. Der Staatsanwalt hatte eine 
Auflösung der DTP und ein mehrjähriges Betätigungsverbot für insgesamt 221 DTP Politiker, darunter acht 
Parlamentarier, gefordert. 
 

Die Zeit Online: 
 

Nach Auffassung der Richter unterstütze die DTP Terrorismus und politische Gewalt. "Als Organisation haben 
sie sich nicht ausreichend von Gewalt distanziert", sagte Kilic. "Eine Partei mit Verbindungen zum Terror muss 
verboten werden." Auf Parteiveranstaltungen und im Parlament hätten DTP-Politiker dem Terror das Wort 
geredet und ihre politischen Rechte damit missbraucht. Immer wieder wurde die DTP bezichtigt, sie sei der 
politische Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. 
 

In den vergangenen Monaten schien es, als wäre endlich Bewegung in den schon mehr als 25 Jahre dauernden 
Konflikt zwischen der Türkei und der PKK gekommen. Inzwischen werden kurdische Fachbereiche an mehreren 
türkischen Universitäten vorbereitet. Die kurdische Sprache soll im öffentlichen Leben erlaubt werden, auch mit 
zweisprachigen Ortsschildern. 
 

derStandard.at: 
 

Tatsächlich fiel das Verdikt der Richter am Freitagabend einstimmig aus, also auch der Teil der Richter, die eher 
der Regierung als der nationalistischen Opposition zuneigen, stimmte für das Verbot. Wesentlich dazu 
beigetragen hatte die PKK mit einem blutigen Anschlag nur zwei Tage vor der Urteilsverkündung, bei dem sie 
einen Militärtransporter angriff und sieben Wehrpflichtige erschoss. Hatten vor einer Woche noch etliche 
türkische Intellektuelle in einem Aufruf ein Verbot der DTP als völlig inakzeptabel bezeichnet, blieb es an 
diesem Wochenende auffällig still. Nirgendwo in Istanbul oder Ankara gab es Demonstrationen demokratisch 
gesinnter Bürger gegen das Parteiverbot. Stattdessen schlug die Stunde der Hardliner. Während kurdische 
Jugendliche ihren Frust mit Molotowcocktails auslebten, feierte die ultrarechte nationalistische MHP in Ankara 
das Verbot der DTP. (Jürgen Gottschlich aus Istanbul/DER STANDARD, Printausgabe, 14.12.2009) 
 

FAZ.NET: 
 

Das Verbot von (kurdischen) Parteien ist keine neue Entwicklung. In keinem Mitgliedstaat des Europarats 
wurden in den vergangenen Jahrzehnten so viele Parteien verboten oder mit einem Verbot bedroht wie in der 
Türkei. Seit den frühen sechziger Jahren hat es mehr als zwei Dutzend Parteien getroffen, allerdings keineswegs 
nur solche der kurdischen Minderheit, sondern auch islamistische oder als islamistisch geltende Kräfte, wie etwa 
die "Tugendpartei" des früheren Ministerpräsidenten Erbakan im Jahr 2001. 
 

Verboten worden wäre beinahe auch die regierende "Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung" (AKP), deren 
Protagonisten um Ministerpräsident Erdogan aus dem moderaten Flügel der "Tugendpartei" gekommen waren. 
Das Verbot der AKP scheiterte knapp, weil sich nicht die nötige Mehrheit der Richter bereit fand, dem Antrag 
des Generalstaatsanwalts Abdurrahman Yalçinkaya zu folgen. Yalçinkaya war es auch, der im November 2007 
das Verbot der DTP beantragte, mit dem er nun Erfolg hatte. Dass der eifrige Generalstaatsanwalt, Jahrgang 
1950, selbst einer kurdischen Familie entstammt und dann als besonders türkischer Türke im Justizwesen 
Karriere machte, ist eine bemerkenswerte Fußnote zu dem Verbotsverfahren gegen die DTP. 
 

Der Unterschied zwischen dem Vorgehen der Justiz gegen frühere politische Vereinigungen der Kurden und 
dem Verbot der DTP liegt in den veränderten politischen Rahmenbedingungen. Zwar hat die "demokratische 
Initiative" der AKP, die den Kurden mehr Rechte verleihen soll, seit diesem Sommer nur sehr langsam an Fahrt 
gewonnen, doch erste Entscheidungen sind gefallen. Das Verbot der DTP wurde daher auch als ein Versuch der 
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Gegner dieses Prozesses gewertet, weitere Fortschritte bei der Integration der Kurden in den türkischen Staat zu 
torpedieren. 
 

Die Gegner sind allerdings nicht nur in den Reihen der nationalistischen Oppositionsparteien CHP und MHP zu 
suchen, sondern auch bei der terroristischen "Arbeiterpartei Kurdistans" PKK und in der DTP selbst. Aus 
unterschiedlichen Gründen haben sich diese Kräfte zumindest rhetorisch zu einer denkwürdigen Koalition gegen 
die sogenannte "demokratische Initiative" zusammengeschlossen. Denn sie profitieren jeweils auf ihre Weise 
von einem Fortdauern des Konflikts. In dieses Bild passen mehrere Ereignisse der vergangenen Wochen. Am 
vergangenen Montag kam es in der Provinz Tokat nach längerer Pause wieder zu einem blutigen Anschlag auf 
einen Militärkonvoi. Sieben Soldaten kamen dabei ums Leben. Ein Vorfall solcher Art war seit langem erwartet 
worden, denn er ereignet sich seit Jahren zuverlässig in Phasen politischer Annäherung. Innenminister Atalay 
versprach denn auch, die Regierung werde sich davon nicht beirren lassen und ihren Kurs fortsetzen. Auch Türk 
und die DTP haben den Vorfall ausdrücklich bedauert und sich davon distanziert. Türk sprach von einer 
"Provokation", die es so schnell wie möglich aufzuklären gelte. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Person des BF zu seinem Aufenthalt im Herkunftsstaat und zu seinen familiären 
Verhältnissen im Herkunftsstaat und in Österreich beruhen auf die im Verfahren vorgelegten Dokumente, die 
Einvernahme vor dem Bundesasylamt sowie auf seinen diesbezüglich im Wesentlich gleichlautenden und als 
glaubwürdig erachteten Ausführungen im Einklang mit dem Akteninhalt. Der BF legte seine Lebensverhältnisse 
glaubwürdig dar und es ist ihm hinsichtlich seines Motivs zur Ausreise, das sich in seiner schlechten 
wirtschaftlichen Lage erschöpft, nicht entgegenzutreten. 
 

Die dem BF zur Kenntnis gebrachten Länderberichte, insbesondere der Bericht des dt. Auswärtigen Amtes über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, werden seit Jahren von unabhängigen, zur Objektivität 
verpflichteten Spezialbehörden verfasst, kontinuierlich fortgeführt und auf dem letzten Stand gehalten. 
Angesichts der Seriosität der im Verfahren herangezogenen Quellen und der Plausibilität dieser Aussagen 
besteht daher kein Grund, an deren Richtigkeit zu zweifeln. 
 

Das deutsche Auswärtige Amt beruft sich im Rahmen ihrer Feststellungen ua. auf verschiedene NGOs bzw. 
internationale Organisationen, wie UNHCR, das IKRK und es sind ho. keinerlei Hinweise ersichtlich sind, dass 
diese Organisationen den Feststellungen des deutschen Auswärtigen Amtes widersprachen, bzw. sich dagegen 
ausgesprochen hätten, dass sich das deutsche Auswärtige Amt auf sie beruft. Konkret führt das deutsche 
Auswärtige Amt im Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Türkei vom 
11.9.2008 zu diesem Themenkreis an: 
 

"Die deutschen Auslandsvertretungen sind angewiesen, sämtliche vor Ort zur Verfügung stehenden Erkenntnisse 
auszuwerten. Dies gilt insbesondere für Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener 
Nichtregierungsorganisationen. Weitere Erkenntnisquellen sind Oppositionskreise, Rechtsanwälte, Botschaften 
westlicher Partnerstaaten, internationale Organisationen wie z. B. UNHCR oder IKRK, Regierungskreise sowie 
abgeschobene Personen. Darüber hinaus tauscht das Auswärtige Amt regelmäßig mit Vertretern von 
Nichtregierungsorganisationen (NROen) und dem UNHCR Informationen über die Lage in einzelnen 
Herkunftsländern aus. Dadurch sowie durch stets mögliche schriftliche Stellungnahmen erhalten die Vertreter 
der Nichtregierungs-organisationen und des UNHCR die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse zu den in den 
Lageberichten dargestellten Sachverhalten einzubringen." 
 

Hieraus ist ableitbar, dass diese Organisationen gegen die getroffenen Feststellungen des deutschen Auswärtigen 
Amtes keine wesentlichen Einwände haben, widrigenfalls würden sie diese artikulieren. 
 

Der BF ist überdies den Ausführungen in den ihm zur Kenntnis gebrachten Länderberichten nicht substantiiert 
entgegengetreten. Insofern er behauptet, in der Türkei würden bürgerkriegsähnliche Zustände vorliegen, 
widerspricht diese Behauptung den aus den Berichten abzuleitenden tatsächlichen Verhältnissen. Der BF hat 
auch keine näheren Ausführungen dazu getroffen, auf welche Regionen sich diese Behauptung beziehen soll und 
inwieweit der BF davon im Falle der Rückkehr unmittelbar betroffen wäre. Von ihm angekündigte 
Informationen, die diese Behauptung stützen sollen, hat der BF bis zur Erlassung des Erkenntnisses nicht 
beigebracht. Dem Asylgerichtshof, der eine umfangreiche und aktuelle Berichtsammlung über das Herkunftsland 
Türkei besitzt, liegen keine Berichte vor, die eine solche pauschale Behauptung stützen würden. Die notorisch 
bekannten Einschränkungen, die sich aus der Bekämpfung terroristischer Gruppierungen (vor allem der PKK) 
ergeben, sind zeitlich und regional begrenzt und lassen eine derartige Schlussfolgerung, dass die Türkei von 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen überzogen sei, keineswegs zu. 
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4. Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I 135/2009 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim 
unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 idgF 
(Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch 
einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 
entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 
2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von 
anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im 
zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im 
vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch 
die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor. 
 

Gemäß § 23 Absatz 1 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, 
nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde (der Asylgerichtshof), sofern die Berufung (Beschwerde) 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der 
Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 mit der Maßgabe zu Ende zu führen, dass in Verfahren, die nach dem 31. März 2009 beim 
Bundesasylamt anhängig sind oder werden, § 10 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass eine Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem festgestellt wurde, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder 
eine Zurückweisung des Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. § 44 AsylG 1997 gilt. 
Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der 
Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31.12.2005 verwirklicht 
wurde. § 57 Abs 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach 
dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs 1 AsylG 1997 werden Asylanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 idF BGBl I Nr. 126/2002 geführt. Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs 3, 5 und 6, 36, 40 
und 40a sind gemäß § 44 Abs 3 leg cit idF BGBl I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs 1 anzuwenden. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde der Antrag auf internationalen Schutz am 05.11.2002 gestellt, weshalb das 
AsylG 1997 grundsätzlich idF BGBl. I Nr. 126/2002 zur Anwendung gelangt, einzelne Bestimmungen 
(insbesondere § 8 AsylG 1997) jedoch idF BGBl. I Nr. 101/2003. 
 

4.1. Zur Nichtgewährung von Asyl gemäß § 7 Asylgesetz: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) 
droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
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Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131, VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 
2000/01/0131). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Erlassung der Entscheidung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen für die 
Zuerkennung von Asyl, nämlich eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus einem in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Schon das Bundesasylamt beurteilte das Vorbringen 
des BF als nicht geeignet, eine asylrelevante Verfolgung zu begründen, zumal es sich ausschließlich auf 
wirtschaftliche Gründe stützte. Dem ist von Seiten des erkennenden Senates nicht entgegen zu treten. Der BF hat 
im Wesentlichen ausgeführt, dass es ihm in Österreich so gut gefalle und er deshalb nicht mehr zurück in die 
Türkei möchte. In der Türkei habe er als Landwirt und Schafhirte nicht genügend Möglichkeiten, die nötigen 
Mittel zum Unterhalt seiner Kinder für sich und seiner Mutter zu beschaffen. Es sei ihm auch nicht möglich, dies 
an einem anderen Ort als seinem Heimatort zu bewerkstelligen. Der BF machte somit ausschließlich 
wirtschaftliche Gründe für seinen Asylantrag geltend und beschrieb keinerlei Handlung seitens staatlicher 
Organe oder Privater, die als relevante Verfolgungshandlung, welche persönlich und individuell gegen den BF 
gerichtet war, gewertet werden könnte. 
 

Wirtschaftliche Gründe rechtfertigen grundsätzlich nicht die Ansehung als Flüchtling. Sie könnte nur dann 
relevant sein, wenn dem Betroffenen der völlige Verlust seine Existenzgrundlage droht (VwGH 13.05.1998, 
96/01/0045 u. 96/01/0046). Erschwerungen des wirtschaftlichen Fortkommens stellen unter dem Gesichtspunkt 
der Intensität des Eingriffs im Allgemeinen keine Fluchtgründe dar (VwGH 17.02.1993, 92/01/0605). 
 

Ausgehend davon, dass der BF (der in der asylbehördlichen Vernehmung betonte, dass es ihm in Österreich so 
gut gefällt und er aus diesem Grund den Asylantrag stellte, zumal er sonst Österreich wieder verlassen hätte 
müssen) und seine Familie zur Zeit vor seiner Ausreise ohnedies von seinen im Ausland lebenden (und 
arbeitenden) Verwandten wirtschaftlich unterstützt wurden und er somit eine Existenzgrundlage hatte, kann nicht 
gesagt werden, dass er zum Zeitpunkt der Ausreise von asylrelevanter Intensität bedroht war. Die bloße 
(staatliche) Kürzung der Waldnutzungsrechte der Dorfbewohner stellt keine asylrelevante Verfolgungshandlung 
dar. Abgesehen von der aus asylrechtlicher Sicht nicht ausreichenden Intensität der "Verfolgungshandlung" (das 
Holzbezugsrecht wurde von 1 Tonne auf 200 kg eingeschränkt) hat der BF nicht dargelegt, dass dies 
ausschließlich ihn wegen seiner kurdischen Volksgruppenzugehörigkeit betroffen hätte. Vielmehr handelte es 
sich um Holzbezugsrechte der Dorfbewohner. Der vom BF ins Treffen geführte Diebstahl von Haustieren 
erreicht ebenfalls nicht asylrechtliche Relevanz. Der BF hat ausdrücklich angegeben, dass in diesen Fällen die 
Polizei eingeschaltet wurde. Aus dem Umstand, dass die Polizei die Verantwortlichen nicht ausforschen konnte, 
lässt sich noch nicht schließen, dass die Polizei weder willens noch fähig wäre, notwendige Ermittlungen zu 
führen und dass solche wegen der Volksgruppenzugehörigkeit des Anzeigers überhaupt unterlassen wurden. 
Somit kann auch dieses Vorbringen nicht als asylrelevant angesehen werden. Der BF bezeichnete sich als 
politisch nicht interessierten Menschen, der weder politische Aktivitäten jemals gesetzt noch irgendwelche 
Probleme mit der Polizei oder sonstigen staatlichen Stellen hatte. Er war auch nie in Haft. 
 

Vor diesem Hintergrund war daher dem Bundeasylamt zuzustimmen, dass der BF kein Vorbringen erstattet hat, 
welchem Asylrelevanz zukommt und war daher die Beschwerde gegen Spruchteil I des angefochtenen 
Bescheides abzuweisen. 
 

4.2. Zur Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers gem. § 8 
Abs 1 AsylG 
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Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amtswegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß Artikel 5 § 1 des Fremdenrechtspaketes, BGBl I Nr. 100/2005, ist das Bundesgesetz über die Einreise, 
den Aufenthalt und die Niederlassung von Fremden (Fremdengesetz 1997), BGBl I Nr. 75/1997, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. 151/2004, mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten. Gemäß § 126 
Abs. 1 und 2 Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005, ist dieses mit 01.01.2006 in Kraft getreten. 
 

Gemäß 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG 1997 verwiesen 
wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 
AsylG 1997 auf § 57 FrG nunmehr auf § 50 FPG zu beziehen. 
 

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung 
Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in 
Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung 
an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr 
Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG 2005). 
 

Gemäß Abs. 4 leg. cit. ist die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinne des Abs. 2, jedoch 
nicht im Sinne des Abs. 1 bedroht sind, nur zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die 
Sicherheit der Republik darstellen oder wenn sie von einem inländischen Gericht wegen eines besonders 
schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr 
für die Gemeinschaft bedeuten (Art. 33 Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge). 
 

Gemäß Abs. 6 leg. cit. ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung 
einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. 
 

Die Regelungsgehalte von § 57 FrG und § 50 FPG unterscheiden sich nicht in einer solchen Weise, dass es für 
den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre. Die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - 
mittelbar oder unmittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt sich daher auf § 50 FPG übertragen. 
 

Wie bereits oben ausgeführt, ist eine an asylrechtlich relevante Merkmale im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 
GFK anknüpfende Verfolgung nicht anzunehmen, so dass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG ausscheidet. 
 

Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat Artikel 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung 
der Todesstrafe verletzt würden oder für den Beschwerdeführer als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 
Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Nach dem festgestellten Sachverhalt besteht kein Hinweis auf solch "außergewöhnliche Umstände", welche eine 
Rückkehr des Beschwerdeführers in die Türkei unzulässig machen könnten. Weder auf der Grundlage der im 
gegenständlichen Verfahren herangezogenen und dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 20.01.2010 mit der 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zur Kenntnis gebrachten aktuellen Länderinformationen noch vor 
dem Hintergrund des persönlichen Vorbringens des Beschwerdeführers ist ersichtlich, dass er bei einer 
Rückführung in die Türkei in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer 
lebensbedrohenden Gefährdung im Sinne des Artikel 2 oder 3 EMRK ausgesetzt wäre. Es ist nicht ersichtlich, 
warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung in seinem Heimatland nicht zumutbar sein sollte, zumal 
er auch vor seiner Ausreise in der Lage war, seinen Lebensunterhalt im Heimatland - wenn auch mit 
Zuwendungen von seinen Verwandten und als Tagelöhner - zu bestreiten. Er ist gesund und arbeitsfähig und es 
ist daher nicht erkennbar, warum er nicht wieder eine Arbeit als Tagelöhner aufnehmen kann. Unter 
Bedachtnahem auf die traditionelle familiäre Unterstützung, die vor der Ausreise des BF auch tatsächlich 
stattgefunden hat, ist nicht anzunehmen, dass der BF im Falle der Rückkehr in sein Heimatland keine 
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Existenzgrundlage mehr hätte. Den Länderberichten zur Türkei zufolge ist zudem im Bedarfsfall die 
Grundversorgung gesichert. Der Beschwerdeführer verfügt im Falle seiner Rückkehr auch über ein familiäres 
und soziales Netz, in das er wieder Aufnahme finden könnte, befinden sich doch nach wie vor 
Familienangehörige des BF in seinem Herkunftsstaat. Der Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass die 
wirtschaftliche Lage des Beschwerdeführers in seinem Herkunftsstaat wahrscheinlich schlechter sein wird, als in 
Österreich; aus den getroffenen Ausführungen ergibt sich aber eindeutig, dass der Schutzbereich des Art. 3 
EMRK nicht tangiert ist. 
 

Zum Entscheidungszeitpunkt sind auch keine Umstände notorisch, aus denen sich eine ernste Verschlechterung 
der allgemeinen Lage oder der wirtschaftlich-sozialen Lage in der Türkei ergeben würde. 
 

Bei Berücksichtigung aller bekannten Fakten deutet auch nichts darauf hin, dass der Beschwerdeführer im Falle 
einer Rückverbringung in seinen Herkunftsstaat als Zivilperson der realen Gefahr oder einer ernsthaften 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt wäre. 
 

Demnach war auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides abzuweisen und 
insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 
 

5. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. 
 

Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde 
sowie der Beweisaufnahme vom 20.01.2010 - welche den Parteien des Verfahrens schriftlich zur Kenntnis 
gebracht wurde (zur Zulässigkeit dieser Vorgangsweise siehe Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl: 
2005/20/0459-5, ebenso Beschluss des VwGH vom 20.6.2008, Zahl 2008/01/0286-6) und ihnen eine Frist zur 
Stellungnahme eingeräumt wurde - als geklärt anzusehen (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG). Es 
ergaben sich weder in der Beschwerde noch aus der abgegebenen Stellungnahme Hinweise auf die 
Notwendigkeit, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem Beschwerdeführer zu erörtern (vgl. VwGH 23.01.2003, 
2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 2001/20/0291). 
 

6. Wenn der Asylantrag abzuweisen ist und die Überprüfung gem. Abs. 1 ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hätte die Behörde gem. § 8 
Abs. 2 AsylG diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. Nach dem Wortlaut des § 44 Abs. 3 AsylG 
wäre zwar die in Rede stehende Bestimmung des § 8 Abs. 2 AsylG idF der AsylG-Novelle 2003 vom 
Asylgerichtshof auch dann anzuwenden, wenn diese Bestimmung zum Zeitpunkt der Entscheidung der 
erstinstanzlichen Behörde noch nicht gegolten hat und daher vom Bundesasylamt - der damaligen Rechtslage 
entsprechend - nicht über die Ausweisung des Asylwerbers abgesprochen wurde. Da der Asylgerichtshof aber 
gemäß Art. 129c B-VG nach Erschöpfung des Instanzenzuges über Bescheide der Verwaltungsbehörden in 
Asylsachen entscheidet und somit als Beschwerdeinstanz in Asylsachen eingerichtet ist, darf er von Verfassung 
wegen nicht zu einer - im Ergebnis - erstinstanzlichen Entscheidung über die Ausweisung eines Fremden 
zuständig gemacht werden. Daher muss § 8 Abs. 2 iVm § 44 Abs. 3 AsylG verfassungskonform dahin ausgelegt 
werden, dass der Asylgerichtshof nur dann über eine Ausweisung entscheiden darf, wenn bereits das 
Bundesasylamt darüber abgesprochen hat (VwGH vom 29.03.2007, Zl.: 2006/20/0500 unter Hinweis auf 
Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997 [3.Ergänzung - Juni 2004] 392). Demnach hat eine 
Ausweisungsentscheidung im vorliegenden Fall zu unterbleiben. 


